Antrag auf Benützung der Schlierbachhalle Neuler

Verein:
     
Verantwortlicher:
     
Telefon (mobil) während der Mietzeit ständige Erreichbarkeit:
     
Veranstaltung:
     
Veranstaltungsort:
Schlierbachhalle Neuler

Beginn und Ende der Veranstaltung:
     
Auf- und Abbauzeitraum:
     
Bei der Anmietung darf die Schlierbachhalle erst am Tag vor dem, für den Gebühr bezahlt wird, ab 22.30 Uhr zum Aufbauen betreten werden.
Sofern der Aufbau früher erfolgen soll, muss dies mit dem regelmäßigen Hallenbenutzer abgestimmt werden.
Wir bitten um Überlassung der Schlierbachhalle entsprechend der uns bekannten Nutzungsordnung und der Entgeltregelung für die Benützung dieser Halle.

Erforderliche Räume:


Ja

Halle
1.
bei Faschingsveranstaltungen, Rockkonzerten, Discos, Tanzveranstaltungen 

sowie konzeptionell vergleichbare Veranstaltungen pauschal je Tag;
300,00 €
 FORMCHECKBOX 


Zuschlag für nicht abgedeckten Boden
100,00 €
 FORMCHECKBOX 

2.
bei Hochzeiten, privaten Feiern, bei Vereins-, gewerbliche sowie ähnliche

Veranstaltungen einschl. Tanzmöglichkeit ab 22.00 Uhr mit und ohne 

Eintrittsgeld je Tag
100,00 €
 FORMCHECKBOX 

3.
bei Veranstaltungen mit Konzertbestuhlung einschl. späterem Umbau mit 

und ohne Eintrittsgeld je Tag
60,00 €
 FORMCHECKBOX 

4.
bei Sport-, Vereins- und kulturellen Veranstaltungen, die bis 19.00 Uhr 

beendet sind je Tag;
40,00 €
 FORMCHECKBOX 


Zuschlag nach 19,00 Uhr je Stunde; max. bis zur Gebühr nach Ziff. 2
20,00 €
 FORMCHECKBOX 

Vereinszimmer
5.
(ohne besonderen Zuschlag für das Foyer) je Tag
35,00 €
 FORMCHECKBOX 

Zusätzliche Benutzungsentgelte
6.
große Küchenbenützung pauschal je Tag
60,00 €
 FORMCHECKBOX 

7.
Geschirrbruchpauschale bei


-
Veranstaltungen nach Ziffer 1
25,00 €
 FORMCHECKBOX 


-
alle sonstigen Veranstaltungen
15,00 €
 FORMCHECKBOX 


-
ausschließlich Nutzung des Vereinszimmers
5,00 €
 FORMCHECKBOX 

Zuzüglich zu den Sätzen nach Ziffer 1 – 7 wird jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben.

Ja

Bei Nutzung der Schlierbachhalle durch auswärtige Veranstalter wir auf die

unter den Ziffern 1 bis 6 festgesetzte Entgelte ein Zuschlag von 100 % erhoben
 FORMCHECKBOX 

Gleichzeitig beantragen wir eine Erlaubnis gem. § 12

Gaststättengesetz für die oben genannten Räume:
 FORMCHECKBOX 

Als gemeinnütziger Verein beantragen wir Versicherungsschutz im Rahmen
der von der Gemeinde abgeschlossenen WGV-Veranstalterhaftpflicht
samt Gruppenunfallversicherung:

Gesellige/kulturelle Hallenveranstaltungen und Fasching
15,00 €/Tag
Sportveranstaltungen
7,50 €/Tag
 FORMCHECKBOX 

1.
Die Bewirtung in der Schlierbachhalle ist von der Gemeinde Neuler der Landgaststätte Bieg, 


Hauptstraße 25, 73491 Neuler (Tel. 07961/54785) übertragen. Alle Speisen sind von dort zu beziehen. 

Örtliche Vereine haben die Berechtigung selbst zu bewirten; d. h. selbst zubereitete, bzw. zugekaufte Speisen auf eigene Rechnung zu verkaufen.

2.
Bier und alkoholfreie Getränke sind ausschließlich von der Brauerei Ladenburger GmbH in Neuler zu beziehen.

3.
Bei Veranstaltungen ohne Gesamtbestuhlung, z. B. Disco- und Rockveranstaltungen, sowie Faschingsveranstaltungen verpflichtet sich der Veranstalter eine abgeschlossene Garderobenanlage zu betreiben.

4.
Übertrag von Verantwortlichkeiten nach der Versammlungsstättenverordnung auf den Veranstalter:

Die Gemeinde Neuler als Betreiber der Schlierbachhalle überträgt die Verpflichtungen gem. § 38 Abs. 1-4 VersammlungsstättenVO auf den Veranstalter (Seite 1). Der Veranstalter hat mit der Beantragung der Schlierbachhalle bestätigt, dass dieser mit der Versammlungsstätte Schlierbachhalle, Schulstraße 21 und deren Einrichtungen vertraut ist (§ 38 Abs. 5 VersammlungsstättenVO).

Der Veranstalter hat während des Betriebes anwesend zu sein (§ 38 Abs. 2 VersammlungsstättenVO).

Bei Mehrzweckhallen verlangt § 40 Abs. 4 VersammlungsstättenVO die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, wenn bühnen-, studio- und beleuchtungstechnische Einrichtungen auf- oder abgebaut werden. Als Qualifikation wird von diesem Verantwortlichen gefordert, dass er eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit abgeschlossener Berufsausbildung gemäß den einschlägigen verordnungsrechtlichen Ausbildungsvorschriften ist und mindestens drei Jahre Berufserfahrung hat.


Die Kosten für diesen Verantwortlichen trägt der Veranstalter.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der in der Benutzungsordnung für die Schlierbachhalle enthaltenen Bestimmungen. Das Entgelt wird vom Unterzeichner vor Beginn der Veranstaltung an die Gemeindekasse Neuler (Kontonummer 5 344 000 bei der VR-Bank Ellwangen BLZ 614 910 10) überwiesen. Uns ist bekannt, dass den Anordnungen des Hausmeisters Folge zu leisten ist. Ferner sind wir auch darüber unterrichtet, dass hinsichtlich der Haftung die von der Benutzungsordnung vom 09. März 1984 getroffenen Regelungen gelten.

Neuler, den      
………………………………………………..

Unterschrift
